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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Nautik und Seeverkehr, B.Sc. 
Hochschule: Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth 

Standort: Elsfleth 
Datum: 23.09.2025 

Akkreditierungsfrist: 01.09.2025 - 31.08.2033  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die im Akkreditierungsbericht enthaltene 
Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen 
nachvollziehbar, vollständig und begründet. Die aus der Bewertung resultierenden 
Entscheidungsvorschläge des Gutachtergremiums sind jedoch nicht durchweg plausibel, so dass der 
Akkreditierungsrat nach intensiver Beratung zu einer abweichenden Entscheidung gelangt ist.  

I. Auflagen 

Keine 

II. Nicht erteilte Auflagen 

Auflage 1 – Qualifikationsziele und berufsrechtliche Befähigung (§ 11 Nds. StudAkkVO) 
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Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „Die auflagenfreie Bestätigung der 
Konformität des Studiengangs mit den berufsrechtlichen Voraussetzungen gemäß Seeleute-
Befähigungsverordnung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie ist nachzuweisen.“ 

Die Hochschule reicht im Rahmen der Antragsstellung den Nachweis über die Anerkennung der 
Berufseingangsprüfung mit dem Abschluss des Bachelorstudienganges Nautik und Seeverkehr durch 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nach. Das Bundesamt erklärt die 
Übereinstimmung des Studiengangs Nautik und Seeverkehr mit §§ 10-14 Seeleute-
Befähigungsverordnung (See-BV). Mit erfolgreichem Abschluss des Studiengangs wird die fachliche 
Eignung nach § 5 Absatz 1 Nummer 3a See-BV zum Erwerb eines Befähigungszeugnisses nach § 29 
Absatz 1 See-BV erworben. 

Daher wird die avisierte Auflage nicht erteilt. 

Auflage 2 – Kompetenzorientierte Modulbeschreibungen (§ 12 Abs. 1, Sätze 1-3 und Satz 5 Nds. 
StudAkkVO) 

Die Gutachtergruppe hatte folgende Auflage vorgeschlagen: „Die Formulierung der Qualifikationsziele 
in den Modulbeschreibungen muss überarbeitet werden. Die Qualifikationsziele müssen 
kompetenzorientierter formuliert werden.“ 

Die Hochschule hat hierzu Stellung genommen und widerspricht der Auflage mit Verweis auf die 
bisherigen Modulbeschreibungen sowie im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens überarbeiteten 
Modulbeschreibungen. 

Der Akkreditierungsrat hat das Kriterium daher erneut geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: 
Sowohl die bisherigen Modulbeschreibungen als auch die überarbeiteten Modulbeschreibungen des 
Studiengangs weisen kompetenzorientierte Beschreibungen hinsichtlich der zu erwerbenden 
Fähigkeiten und Kenntnisse auf.  

So weist die Einleitung des aktualisierten Modulhandbuchs eine dezidierte Auseinandersetzung mit 
den Anforderungen des Hochschulqualifikationsrahmens hinsichtlich der Bereiche Wissen und 
Verstehen, „Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen“, „Kommunikation und Kooperation
“ sowie „Wissenschaftliche Professionalität“ auf, die auch die entsprechenden Module benennt. Die 
Beschreibung der einzelnen Module setzt diesen Ansatz fort. 

Daher kann der Mangel, der für die vorgeschlagene Auflage als ursächlich genannt wird, nicht 
bestätigt werden. Die avisierte Auflage wird nicht erteilt. 
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